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Monatsbericht im Bauhauptgewerbe 

A Erläuterungen 

Allgemeine Angaben 

Der Monatsbericht im Bauhauptgewerbe ist eine Primär-

erhebung und dient der kurzfristigen Beurteilung der 

konjunkturellen Lage des Baumarktes.  

Zweck und Ziele der Statistik 

Zusammen mit der vierteljährlichen Statistik über den 

Auftragsbestand sowie der vierteljährlichen Statistik im 

Ausbaugewerbe und bei Bauträgern liefert der Monats-

bericht wichtige Informationen für die Arbeit der gesetz-

gebenden Körperschaften, der Bundes- und Landesre-

gierungen, der Bau- und Handwerksverbände sowie der 

Kammern und ist somit eine unentbehrliche Grundlage 

für zahlreiche Entscheidungen auf dem Gebiet der ge-

samten Wirtschaftspolitik, insbesondere im Bereich der 

Bauwirtschaft. 

Erhebungsmethodik 

Grundsätzlich werden alle Betriebe des Bauhauptgewer-

bes von Unternehmen mit 20 und mehr tätigen Personen 

erfasst. Maßgebend für die Auswahl ist die Zahl der täti-

gen Personen Ende Juni des jeweiligen Vorjahres. Die 

Auskunftserteilung erfolgt online per IDEV.  

Eine Veröffentlichung der mittels Faktoren erstellten 

Hochrechnung auf alle Betriebe erfolgt ab Januar 2017 

nicht mehr.  

Um für die kleineren Betriebe mit 1-19 Beschäftigten 

konjunkturelle Aussagen treffen zu können, wurde ein 

Verfahren entwickelt, dass unter Verwendung von Ver-

waltungsdaten zum Umsatz und den Beschäftigten die 

Möglichkeit bietet, den konjunkturellen Verlauf der klei-

neren Betriebe anhand von Messzahlen darzustellen 

(sog. Mixmodell). Diese Daten stehen auf Anfrage im 

Fachbereich zur Verfügung.  

 

 

Merkmale und Klassifikationen 

Erhebungsmerkmale 

Bauhauptgewerbe 

– Tätige Personen im Baugewerbe 

– Tätige Personen in anderen Bereichen des Betriebes  

– Entgelte 

– Geleistete Arbeitsstunden sowie Inlandsumsatz im 

Baugewerbe nach Art der Bauten und Auftraggeber 

– Sonstiger Inlandsumsatz 

– Auftragseingang nach Art der Bauten und Auftragge-

ber  

Systematik 

 Statistisches Bundesamt: 

Klassifikation der Wirtschaftszweige mit Erläuterungen, 

Ausgabe 2008 (WZ 2008); Wiesbaden 2008. 

Die WZ 2008 wurde ab Berichtsjahr 2009 eingeführt. In 

der NACE Rev. 2/WZ 2008 hat sich die Gliederung des 

Baugewerbes geändert; die Bauträger sind neu hinzuge-

kommen, werden aber separat ausgewiesen. Bei ihnen 

erfolgt ein verkürztes Erhebungsprogramm. 

Die nationale Einteilung in Bauhaupt- und Ausbauge-

werbe soll durch die nachstehende Zuordnung weitge-

hend erhalten bleiben: 

Bauhauptgewerbe: 41.2; 42.1, 42.2, 42.9, 43.1 und 43.9 

Ausbaugewerbe: 43.2 und 43.3 

Erschließung von Grundstücken/ Bauträger: 41.1  

 

Trotz der Neuabgrenzung der Wirtschaftszweige bleiben 

die Ergebnisse der Bereiche Bauhaupt- und Ausbauge-

werbe in ihrer Gesamtheit weitgehend vergleichbar.  
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 Kurzfassung 
 

1 Allgemeine Angaben zur Statistik Seite 5 
• Bezeichnung der Statistik: Monatsbericht im Bauhauptgewerbe 
• Berichtszeitraum: Monat 
• Periodizität: monatlich 
• Erhebungsgegenstand: Betriebe 
• Räumliche Abdeckung: Deutschland, Bundesländer 
• Grundgesamtheit: Der Monatsbericht im Bauhauptgewerbe ist eine Totalerhebung mit 
Abschneidegrenze. Das Bauhauptgewerbe umfasst die Gruppen 41.2, 42.1, 42.2, 43.1 und 43.9 
der NACE Rev. 2 bzw. WZ 2008. 
• Rechtsgrundlage: 
- EU-Recht: Verordnung (EG) Nr. 1165/98 des Rates vom 19. Mai 1998 über 
Konjunkturstatistiken, in der jeweils geltenden Fassung. 
- Bundesrecht: Gesetz über die Statistik im Produzierenden Gewerbe (ProdGewStatG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 21. März 2002 (BGBl. I S. 1181), in Verbindung mit dem 
Bundesstatistikgesetz (BStatG) vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462, 565), in der jeweils 
geltenden Fassung. 
• Geheimhaltung: Die erhobenen Einzelangaben werden nach §16 Bundesstatistikgesetz 
(BStatG) geheim gehalten. 

2 Inhalte und Nutzerbedarf Seite 6 
• Erhebungsinhalte: Tätige Personen; Entgelte; nach Bauarten gegliederte geleistete 
Arbeitsstunden, Umsätze und Auftragseingänge. 
• Zweck der Statistik: Die Möglichkeit einer kurzfristigen Beurteilung der konjunkturellen Lage 
im Bauhauptgewerbe. 

3 Methodik Seite 8 
• Art der Datengewinnung: Der Monatsbericht im Bauhauptgewerbe ist eine Primärerhebung mit 
Auskunftspflicht aller Betriebe des Bauhauptgewerbes (inklusive Anteile an 
Arbeitsgemeinschaften) von rechtlichen Einheiten (Unternehmen) mit 20 und mehr tätigen 
Personen. 
Aufgrund der Einführung des EU-Unternehmensbegriffs wird zukünftig anstelle der Bezeichnung 
„Unternehmen“ der Begriff „rechtliche Einheit“ genutzt. Detaillierte Informationen zum 
Sachverhalt finden sich unter  
www.statistikportal.de/unternehmen-gewerbeanzeigen-und-insolvenzen/unternehmensbegriff 
• Erhebungsinstrumente und Berichtsweg: Die Auskunftserteilung erfolgt online nach § 11a 
BStatG mittels standardisierten Erhebungsmedien (IDEV - Interne Datenerhebung im Verbund). 
In begründeten Ausnahmefällen kann die Auskunft auch auf Papier erfolgen. Die Erhebung 
erfolgt dezentral über die Statistischen Ämter der Länder. 
Auskunftspflichtige -> Statistischen Ämter der Länder -> Statistisches Bundesamt 

4 Genauigkeit und Zuverlässigkeit Seite 8 
• Genauigkeit: Die Genauigkeit der Ergebnisse kann als hoch eingestuft werden, da die wenigen 
Antwortausfälle nach einem bewährten Schätzprogramm von den Statistischen Ämtern der 
Länder imputiert werden. Die Anteile der Antwortausfälle beträgt bei der Fallzahl der Betriebe 
ca. 5 -8% bei der Beschäftigung ca. 4-6% und dem Umsatz ca. 3-6% und ist damit sehr gering. 

5 Aktualität und Pünktlichkeit Seite 9 
• Aktualität und Pünktlichkeit: Die Bundesergebnisse liegen etwa 7 Wochen nach Ende des 
Berichtszeitraums vor und werden zum 25. des übernächsten Monats (t+55) veröffentlicht. 
Erste Ergebnisse der Schnellschätz-Ergebnisse (seit Juli 2020) nach ca. 33-38 Tagen nach Ende 
des Berichtszeitraumes auf der EXSTAT-Seite: Link zu EXSTAT-Baugewerbe. 

http://www.statistikportal.de/unternehmen-gewerbeanzeigen-und-insolvenzen/unternehmensbegriff
http://www.statistikportal.de/unternehmen-gewerbeanzeigen-und-insolvenzen/unternehmensbegriff
https://www.destatis.de/DE/Service/EXSTAT/Datensaetze/baugewerbe-schnellschaetzungen.html
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6 Vergleichbarkeit Seite 9 
• Räumliche Vergleichbarkeit: Seit 1991 ist die räumliche Vergleichbarkeit der Daten für 
Deutschland, das frühere Bundesgebiet sowie die neuen Länder einschließlich Berlin, gegeben. 
• Zeitliche Vergleichbarkeit: Die zeitliche Vergleichbarkeit der Angaben zum Monatsbericht im 
Bauhauptgewerbe ist gegeben (Zeitreihe ab 1991). 

7 Kohärenz Seite 10 
• Statistikübergreifende Kohärenz: Die Statistiken im Bereich Baugewerbe sind in das 
Gesamtsystem der Statistiken des Produzierenden Gewerbes eingebettet und innerhalb dieses 
Bereiches grundsätzlich kohärent. Abweichungen zu den Ergebnissen anderer amtlicher 
Statistiken sind z. B. durch unterschiedliche Erhebungszwecke und unterschiedliche 
Definitionen bei den Merkmalen und / oder statistischen Einheiten begründet, wodurch ein 
Vergleich der Ergebnisse und ihrer Qualität zwischen diesen Statistiken eingeschränkt ist. 
• Statistikinterne Kohärenz: Die Ergebnisse dieser Erhebung (Monatsbericht im 
Bauhauptgewerbe) sind statistikintern kohärent. 
• Input für andere Statistiken: Die Daten aus dem Monatsbericht im Bauhauptgewerbe werden 
bei der Berechnung der Ergebnisse der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen (VGR) des 
Bundes und der Länder mit einbezogen. 
Die Merkmale "Tätige Personen" und "Gesamtumsatz" werden in der Berechnung der 
Konjunkturstatistik im Bauhauptgewerbe (Mixmodell; alle Betriebe des Bauhauptgewerbes) 
genutzt. 
Zusätzlich fließen die Ergebnisse in die Lieferung von Resultaten für das Baugewerbe des 
Statistischen Bundesamtes an das Statistische Amt der Europäischen Union (Eurostat) gemäß 
EU-Konjunkturstatistikverordnung ein. 

8 Verbreitung und Kommunikation Seite 11 
• Publikation: Monatliche Pressemitteilungen; Publikationen im Wirtschaftsbereich "Bauen" auf 
den Internetseiten von www.destatis.de und dem Statistik-Portal; GENESIS-Online Datenbank. 
• Kommunikation: baubericht@destatis.de oder www.destatis.de/kontakt 

9 Sonstige fachstatistische Hinweise Seite 11 
• Entfällt. 

https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Wirtschaftsbereiche/Bauen/Baugewerbe/Baugewerbe.html
http://www.statistikportal.de/de/bauen-und-handwerk
https://www-genesis.destatis.de/genesis/online/data?operation=statistic&levelindex=0&levelid=1582191323892&code=44111
mailto:baubericht@destatis.de
https://www.destatis.de/DE/Service/Kontakt/Kontakt.html
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1 Allgemeine Angaben zur Statistik 
1.1 Grundgesamtheit 
Der Monatsbericht im Bauhauptgewerbe ist eine Totalerhebung mit Abschneidegrenze und durch das 
ProdGewStatG auf 15.000 Betriebe begrenzt (§ 4 Buchstabe A Ziffer I). Erhoben werden nur bauhauptgewerbliche 
Betriebe von rechtlichen Einheiten (Unternehmen) mit 20 und mehr tätigen Personen. 

Das Bauhauptgewerbe umfasst die Gruppen 41.2 "Bau von Gebäuden", 42.1 "Bau von Straßen und 
Bahnverkehrsstrecken", 42.2 "Leitungstiefbau und Kläranlagenbau", 42.9 "Sonstiger Tiefbau", 43.1 
"Abbrucharbeiten und vorbereitende Baustellenarbeiten" und 43.9 "Sonstige spezialisierte Bautätigkeiten" der 
Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008) bzw. der NACE Rev. 2. 

1.2 Statistische Einheiten (Darstellungs- und Erhebungseinheiten) 
Erhebungs- und Darstellungseinheit ist der Betrieb (inklusive Anteile an Arbeitsgemeinschaften). 

Erfasst werden sämtliche im Inland gelegene Betriebe des Bauhauptgewerbes von rechtlichen Einheiten 
(Unternehmen) mit 20 und mehr tätigen Personen. Die Einheiten werden den Wirtschaftszweigen nach dem 
wirtschaftlichen Schwerpunkt ihrer Tätigkeit zugeordnet. Nicht einbezogen werden im Ausland gelegene 
Unternehmensteile. 

1.3 Räumliche Abdeckung 
Deutschland, früheres Bundesgebiet, neue Länder, Bundesländer. In Veröffentlichungen bis einschließlich 
Berichtszeitraum 2004 wurde das Land Berlin in Berlin-West und Berlin-Ost getrennt. Berlin-West wurde dem 
früheren Bundesgebiet und Berlin-Ost dem Gebietsstand neue Länder zugeordnet. 

Seit 2005 wurde Berlin dem Gebietsstand neue Länder zugeordnet. 

Seit dem Berichtsjahr 2009 werden die Ergebnisse für Deutschland und Bundesländer dargestellt. 

1.4 Berichtszeitraum/-zeitpunkt 
Die Merkmale des Monatsberichts im Bauhauptgewerbe werden monatlich erhoben (Meldetermin bis zum 10. des 
dem Berichtszeitraum folgenden Monats). Das Merkmal "tätige Personen" beinhaltet den Stand zum jeweiligen 
Monatsende, alle anderen Merkmale die Summe im Berichtsmonat. 

1.5 Periodizität 
Die Erhebung wird monatlich durchgeführt. 

1.6 Rechtsgrundlagen und andere Vereinbarungen 
• EU-Recht: Verordnung (EG) Nr. 1165/98 des Rates vom 19. Mai 1998 über Konjunkturstatistiken, in der jeweils 
geltenden Fassung. 

• Bundesrecht: Gesetz über die Statistik im Produzierenden Gewerbe (ProdGewStatG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 21. März 2002 (BGBl. I S. 1181), in Verbindung mit dem Bundesstatistikgesetz (BStatG) vom 
22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462, 565), in der jeweils geltenden Fassung. 

1.7 Geheimhaltung 
1.7.1 Geheimhaltungsvorschriften 
Die erhobenen Einzelangaben werden nach § 16 BStatG grundsätzlich geheim gehalten. Nur in gesetzlich 
ausdrücklich geregelten Ausnahmefällen dürfen Einzelangaben übermittelt werden. Eine Übermittlung ist nach § 
10 ProdGewStatG an oberste Bundes- oder Landesbehörden in Form von Tabellen mit statistischen Ergebnissen 
zulässig, auch soweit Tabellenfelder nur einen einzigen Fall ausweisen. Eine Übermittlung von Einzelangaben mit 
Name und Anschrift ist ausgeschlossen. Nach § 16 Abs. 6 BStatG ist es zulässig, den Hochschulen und sonstigen 
Einrichtungen mit der Aufgabe unabhängiger wissenschaftlicher Forschung für die Durchführung 
wissenschaftlicher Vorhaben Einzelangaben dann zur Verfügung zu stellen, wenn diese so anonymisiert sind, dass 
sie nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft dem Befragten oder 
Betroffenen zugeordnet werden können. Nach § 47 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 26. Juni 2013 (BGBl. I S. 1750, 3245) dürfen der Monopolkommission 
zusammengefasste Angaben über die vom Hundertanteile der größten rechtlichen Einheiten (Unternehmen), 
Betriebe oder fachlichen Teile von Unternehmen des jeweiligen Wirtschaftsbereichs übermittelt werden. Die 
Pflicht der Geheimhaltung besteht auch für Personen, die Empfänger von Einzelangaben sind. 
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1.7.2 Geheimhaltungsverfahren 
Bei der Erstellung der Veröffentlichungstabellen wird eine maschinelle primäre Geheimhaltung auf Basis der p-
Prozent-Regel durchgeführt. Die p-Prozent-Regel besagt, dass Angaben gesperrt werden, bei denen die Differenz 
zwischen dem Tabellenwert und den zwei größten Einzelwerten den größten Einzelwert um weniger als p-Prozent 
übersteigt. Die Ergebnisse der geheim gehaltenen Felder sind in den Gesamtsummen enthalten. Um eine 
rechnerische Ermittlung dieser Angaben zu verhindern, werden weitere Zellen in den Tabellen manuell geheim 
gehalten (sekundäre Geheimhaltung). Auf der Grundlage von sogenannten Mindestveröffentlichungstabellen wird 
zentral durch das Bundesamt eine länderübergreifende koordinierende Geheimhaltung durchgeführt. 

1.8 Qualitätsmanagement 
1.8.1 Qualitätssicherung 
Zur Sicherung der Qualität sowie zur Qualitätsverbesserung werden in den regelmäßig stattfindenden 
Referentenbesprechungen sowie in den Besprechungen der Arbeitsgruppe Bau immer wieder verschiedene 
Aspekte der Datenaufbereitung, von der Datengewinnung bis hin zur Datenveröffentlichung, betrachtet. 

Im Prozess der Statistikerstellung werden vielfältige Maßnahmen durchgeführt, die zur Sicherung der 
Datenqualität beitragen. Diese werden insbesondere in Kapitel 3 (Methodik) erläutert. Die Maßnahmen zur 
Qualitätssicherung der Monatserhebung werden von einer Arbeitsgruppe bestehend aus den Statistischen Ämtern 
des Bundes und der Länder vorbereitet, auf regelmäßigen Referentenbesprechungen abgestimmt und durch den 
Einsatz gemeinsamer Aufbereitungsprogramme unterstützt. Der Monatsbericht im Bauhauptgewerbe ist in ein 
System von Statistiken im Bereich Bauen integriert, für das einheitliche Qualitätsstandards gelten. 

Die Maßnahmen zur Qualitätssicherung, die an einzelnen Punkten der Statistikerstellung ansetzen, werden bei 
Bedarf angepasst und um standardisierte Methoden der Qualitätsbewertung und -sicherung ergänzt. Zu diesen 
standardisierten Methoden zählt auch dieser Qualitätsbericht, in dem alle wichtigen Informationen zur 
Datenqualität zusammengetragen sind. 

1.8.2 Qualitätsbewertung 
Die Qualität der Ergebnisse der Erhebung ist insbesondere aufgrund ihres Charakters als Totalerhebung mit 
Abschneidegrenze sowie der gesetzlichen Auskunftspflicht als hoch einzustufen. Demzufolge ist die Rücklaufquote 
hoch, denn nur ca. 5-8% (Bundesdurchschnitt) Antwortausfälle müssen geschätzt werden. Neben den 
durchgeführten Maßnahmen zur Qualitätssicherung und -verbesserung werden die Angaben in den Statistischen 
Landesämtern zu Summensätzen aggregiert, dann an das Statistische Bundesamt übermittelt und dort erneut 
geprüft. 

Jedoch ist aufgrund der Konzeption keine Aussage über den Beitrag der Betriebe möglich, die unter der 
Abschneidegrenze liegen. Dies ist bei Verwendung der Ergebnisse des Monatsberichts im Bauhauptgewerbe zu 
berücksichtigen. Ergebnisse aller Betriebe werden in der Konjunkturstatistik im Bauhauptgewerbe (sogenannte 
Mixmodelle) berechnet. 

2 Inhalte und Nutzerbedarf 
2.1 Inhalte der Statistik 
2.1.1 Inhaltliche Schwerpunkte der Statistik 
Zum Erhebungsprogramm gehören die Merkmale tätige Personen, Entgelte, die nach Bauarten gegliederten 
geleisteten Arbeitsstunden, Umsätze und Auftragseingänge. 

Die Zuordnung der hauptsächlich ausgeübten wirtschaftlichen Tätigkeit (entsprechend der WZ 2008) erfolgt 
aufgrund von Angaben aus der "Ergänzungserhebung im Bauhauptgewerbe". 

2.1.2 Klassifikationssysteme 
Die Merkmale des Monatsberichts im Bauhauptgewerbe werden nach der Wirtschaftszweigklassifikation WZ 2008 
auf der Fünfstellerebene (Unterklasse) erhoben und aufbereitet. Mit der Einführung der WZ 2008 wird die 
Verordnung (EG) Nr. 1893/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Dezember 2006 (ABl. EG Nr. L 
393, S. 1) zur Einführung der Statistischen Systematik der Wirtschaftszweige in der Europäischen Gemeinschaft 
(NACE Rev.2) umgesetzt. 

Das Kodierungssystem der WZ 2008 unterscheidet zwischen Abschnitten (Buchstaben A-U), Abteilungen 
(Zweisteller), Gruppen (Dreisteller), Klassen (Viersteller) und Unterklassen (Fünfsteller). Der Wirtschaftsbereich 
"Baugewerbe" erstreckt sich im Abschnitt F bzw. über die Abteilungen 41 bis 43 der WZ 2008. Das 
Bauhauptgewerbe umfasst die Gruppen 41.2 "Bau von Gebäuden", 42.1 "Bau von Straßen und 
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Bahnverkehrsstrecken", 42.2 "Leitungstiefbau und Kläranlagenbau", 42.9 "Sonstiger Tiefbau", 43.1 
"Abbrucharbeiten und vorbereitende Baustellenarbeiten" und 43.9 "Sonstige spezialisierte Bautätigkeiten". 

Weitere Hinweise dazu: Klassifikationen im Destatis-Internetangebot 

2.1.3 Statistische Konzepte und Definitionen 
Der Monatsbericht im Bauhauptgewerbe dient der kurzfristigen Beurteilung der konjunkturellen Lage dieses 
Wirtschaftszweiges. Grundsätzlich werden alle Betriebe des Bauhauptgewerbes von rechtlichen Einheiten 
(Unternehmen) mit 20 und mehr tätigen Personen befragt. Die auskunftspflichtigen Einheiten melden etwaige 
Anteile an Arbeitsgemeinschaften mit. 

• Betrieb: Erfasst werden 

- Einbetriebsunternehmen (Unternehmen, die nur aus einer örtlichen Einheit bestehen) des Bauhauptgewerbes 

- örtliche Einheiten (in der Regel nicht Baustellen) mit Schwerpunkt im Bauhauptgewerbe, die zu Unternehmen des 
Bauhauptgewerbes gehören 

- örtliche Einheiten mit Schwerpunkt im Bauhauptgewerbe, die zu Unternehmen mit Schwerpunkt im übrigen 
Produzierenden Gewerbe oder in sonstigen Wirtschaftszweigen gehören, sofern sie Bauleistungen für den Markt 
erbringen 

- örtlich getrennte Hauptverwaltungen von Unternehmen des Bauhauptgewerbes. 

• Tätige Personen: Alle am Monatsende im Betrieb tätigen Personen einschließlich der tätigen Inhaber sowie 
unbezahlt mithelfenden Familienangehörigen (mit mindestens 55 Arbeitsstunden im Monat). 

• Entgelte: Die Entgelte entsprechen den lohnsteuerpflichtigen Bruttobezügen (Bar- und Sachbezüge) der tätigen 
Personen im Baugewerbe, einschließlich der an andere Unternehmen überlassenen Mitarbeiter, ohne 
Pflichtanteile des Arbeitgebers zur Sozialversicherung. 

• Auftragseingang (nach Bauarten): Als Auftragseingang aus dem Inland gelten die im abgelaufenen 
Kalendermonat eingegangenen und vom Betrieb fest akzeptierten (angenommenen) Bauaufträge (ohne 
Umsatzsteuer). 

• Geleistete Arbeitsstunden (nach Bauarten): Von allen Beschäftigten im Betrieb auf Baustellen, Bauhöfen und 
Werkstätten tatsächlich geleisteten (nicht die bezahlten) baugewerblichen Stunden, einschl. Über-, Nacht-, 
Sonntags- und Feiertagsstunden. 

• Umsatz (nach Bauarten): Der baugewerbliche Umsatz entspricht dem an das Finanzamt für die Umsatzsteuer zu 
meldende steuerbare (steuerpflichtigen und steuerfreien) Betrag für Bauleistungen (einschließlich Umsätzen aus 
Reparaturen, Installation und Montage) im Bundesgebiet. Die den Kunden in Rechnung gestellte Umsatzsteuer 
wird nicht einbezogen. 

• sonstiger Umsatz: Zu den sonstigen Umsätzen zählen die Umsätze aus sonstigen eigenen Erzeugnissen und aus 
industriellen/handwerklichen Dienstleistungen sowie die Umsätze aus Handelswaren und aus sonstigen 
nichtindustriellen/nichthandwerklichen Tätigkeiten. Die den Kunden in Rechnung gestellte Umsatzsteuer wird 
nicht einbezogen. 

2.2 Nutzerbedarf 
Die Erhebung stellt eine unverzichtbare Unterlage für die Arbeit der gesetzgebenden Körperschaften, der Bundes- 
und Landesregierungen, der Bau- und Handwerksverbände sowie der Kammern zur Verfügung und ist somit eine 
unentbehrliche Grundlage für zahlreiche Entscheidungen auf dem Gebiet der gesamten Wirtschaftspolitik, 
insbesondere der Baupolitik. 

Neben der Bereitstellung der Datenbasis für andere Statistiken (s. 7.3) sind die Hauptnutzer des Monatsberichts 
im Bauhauptgewerbe Ministerien, Bau-/ Wirtschaftsverbände, Deutsche Bundesbank, Eurostat, Unternehmen, 
Forschungsinstitute, Handelskammern sowie Universitäten / Studenten. 

2.3 Nutzerkonsultation 
Die Interessen der Hauptnutzer werden im Statistischen Beirat, der nach § 4 des Bundesstatistikgesetzes das 
Statistische Bundesamt in Grundsatzfragen berät, und den von ihm eingesetzten Gremien, insbesondere im 
Fachausschuss "Statistik im Produzierenden Gewerbe" vertreten. Er setzt sich zusammen aus Vertreterinnen und 
Vertretern der Bundesministerien, des Bundesrechnungshofes, der Deutschen Bundesbank, der kommunalen 
Spitzenverbände, der gewerblichen Wirtschaft, der freien Berufe und der Arbeitgeberverbände, der 
Gewerkschaften, der Landwirtschaft, der wirtschaftswissenschaftlichen Institute und der Hochschulen sowie den 
Leiterinnen und Leitern der Statistischen Ämter der Länder und dem Bundesbeauftragten für Datenschutz. 
Darüber hinaus wird ein ständiger direkter Kontakt mit den Wirtschaftsverbänden gepflegt. 

https://www.destatis.de/DE/Methoden/Klassifikationen/Klassifikationen.html
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Fachspezifische Fragen oder Anregungen werden in den vom Statistischen Beirat eingesetzten Fachausschuss 
"Statistik im Produzierenden Gewerbe" eingebracht. 

3 Methodik 
3.1 Konzept der Datengewinnung 
Der Monatsbericht im Bauhauptgewerbe ist eine primäre Teilerhebung mit Auskunftspflicht, die bei höchstens 
15.000 (seit 2021) im Erhebungsbereich tätigen Betrieben monatlich durchgeführt wird. Erhoben werden nur 
Betriebe des Bauhauptgewerbes von rechtlichen Einheiten (Unternehmen) mit 20 und mehr tätigen Personen. 
Maßgebend für die Berichtspflicht ist dabei die Beschäftigtenzahl Ende Juni des vergangenen Berichtsjahres. 

Grundlage für die Heranziehung sind Betriebe, die laut dem Unternehmensregister einer Wirtschaftsklasse im 
Bauhauptgewerbe zugeordnet sind. 

3.2 Vorbereitung und Durchführung der Datengewinnung 
Die Erhebung erfolgt dezentral über die Statistischen Ämter der Länder. Grundlage für Meldepflicht ist die Zahl der 
tätigen Personen Ende Juni des vorausgegangenen Berichtsjahres. 

Der Berichtsweg ist: Auskunftspflichtige -> Statistische Ämter der Länder -> Statistisches Bundesamt. 

Die Gestaltung der IDEV-Masken und des Fragebogens erfolgen nach den Standards für die Erstellung von 
Erhebungsunterlagen der amtlichen Statistik und wird mit der Bund-Länder-Arbeitsgruppe "Design" abgestimmt. 
Die Angaben werden von allen Auskunftspflichtigen im Rahmen eines Online-Meldeverfahrens (IDEV) an die 
Statistischen Ämter der Länder übermittelt. Von diesen werden die Ergebnisse nach einer Einzelfall-
/Plausibilitätsprüfung an das Statistische Bundesamt weitergeleitet. Das Statistische Bundesamt erstellt nach 
Prüfung der Daten das Bundesergebnis. 

3.3 Datenaufbereitung (einschl. Hochrechnung) 
Die Auskunftspflichtigen werden von den Statistischen Ämtern der Länder befragt (dezentrale Durchführung der 
Erhebung). Grundsätzlich wird bei fehlenden oder unplausiblen Angaben bei den Auskunftgebenden nachgefragt. 
Angaben, die auf diese Weise nicht ermittelt werden können, werden anhand von Hilfsmerkmalen, Durchschnitts- 
oder Vorperiodenwerten geschätzt. Betriebe, die nicht rechtzeitig melden, werden mit Hilfe einer 
Antwortausfallschätzung dem Gesamtergebnis zugerechnet. Die Statistischen Ämter der Länder übersenden nach 
der Aufbereitung der Ergebnisse ihre Daten an das Statistische Bundesamt. Diese Daten der Erhebung werden 
nach Prüfung zum Bundesergebnis aggregiert. 

Eine Hochrechnung für alle Betriebe des Bauhauptgewerbes wird nicht durchgeführt. Ergebnisse für alle Betriebe 
werden in der Konjunkturstatistik im Bauhauptgewerbe (Mix von Erhebungsdaten aus dieser Statistik mit 
Verwaltungsdaten für Betriebe von rechtlichen Einheiten (Unternehmen) mit weniger als 20 Beschäftigten) für die 
Merkmale Beschäftigte und Umsatz veröffentlicht. 

3.4 Preis- und Saisonbereinigung; andere Analyseverfahren 
Das Bundesergebnis des Auftragseingangs wird mittels JDemetra+ auf Basis von Indizes nach Bauartengliederung 
kalender- und saisonbereinigt bereitgestellt. Des weiteren stehen die Auftagseingänge in einer Zeitreihe als Wert- 
und Volumenindex (preisbereinigt) zur Verfügung und werden zusätzlich noch mittels BV4-Verfahren 
saisonbereingt auf Basis von Indizes erstellt. Für die Umsätze wird ebenso eine Zeitreihe als Wert- und 
Volumenindex berechnet. 

3.5 Beantwortungsaufwand 
Die Belastung der Unternehmen ist dem Informationsbedarf der Nutzer angemessen; die Angaben zur 
Beantwortung der Fragen können größtenteils dem Rechnungswesen entnommen werden. Die Abschneidegrenze 
für die Befragung der Betriebe von rechtlichen Einheiten (Unternehmen) mit 20 und mehr tätigen Personen dient 
der Reduzierung der Belastung der Auskunftspflichtigen (das betrifft ca. 11 % aller Betriebe im Bauhauptgewerbe). 
Im Rahmen der Messung von Bürokratiekosten wurde für diese Erhebung ein Wert von jährlich 4.435 Euro (in 
Tausend) für das Jahr 2025 ermittelt.  
Linke zur Onlinedatenbank OnDEA: Erfüllungsaufwand Monatsbericht Bauhauptgewerbe. 

4 Genauigkeit und Zuverlässigkeit 
4.1 Qualitative Gesamtbewertung der Genauigkeit 
Die Qualität und Genauigkeit der Ergebnisse entsprechen auf Bundesebene vollständig den statistischen 
Anforderungen. 

https://www.ondea.de/SiteGlobals/Functions/Datenbank/Vorgaben/Einzelansicht/Vorgabe_Einzelansicht.html?idVorgabe=121684
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Die Qualität der Ergebnisse ist insbesondere aufgrund des Charakters als Totalerhebung mit Abschneidegrenze 
sowie der gesetzlichen Auskunftspflicht als hoch einzustufen: Befragt werden ca. 10% aller baugewerblichen 
Betriebe die einen Umsatzanteil von ca. 65-70 % repräsentieren. 

Die Genauigkeit der Ergebnisse kann ebenso als hoch eingestuft werden, da über eine Antwortausfallschätzung 
nach einem bewährten Verfahren nicht oder nicht rechtzeitig eingegangene Meldungen der Auskunftspflichtigen 
von den Statistischen Ämtern der Länder imputiert werden. 

4.2 Stichprobenbedingte Fehler 
Stichprobenbedingte Fehler entfallen, da die Statistik als Totalerhebung mit Abschneidegrenze durchgeführt wird. 

4.3 Nicht-Stichprobenbedingte Fehler 
• Verzerrungen durch Antwortausfälle auf Ebene der Einheiten und Merkmale: Zu den nicht-stichprobenbedingten 
Fehlern gehören auch die so genannten echten Antwortausfälle. Hierzu gehören alle Fälle, in denen Betriebe nicht 
oder nicht rechtzeitig melden, obwohl sie auskunftspflichtig sind. Bei Fehlen einzelner Daten aus der 
Primärerhebung erfolgt eine fachgerechte Schätzung. Die Anteile der Antwortausfälle betragen bei der Fallzahl der 
Betriebe ca. 5-8% bei der Beschäftigung ca. 4-6% und dem Umsatz ca. 3-6% und ist damit sehr gering. 

• Verzerrungen durch Mess- und Aufbereitungsfehler: Eine weitere Ergebnisverzerrung kann durch bewusste oder 
unbewusste Falschangaben verursacht werden. Durch Einsatz von einheitlichen Plausibilitätskontrollen, die im 
Verlauf der Datenaufbereitung die jeweiligen Angaben sowohl mit den übrigen Angaben des Betriebes als auch mit 
den entsprechenden Vorperioden vergleicht, werden unplausible Angaben weitgehend erkannt und nach 
Rückfrage bei der meldenden Einheit korrigiert. 

4.4 Revisionen 
4.4.1 Revisionsgrundsätze 
Für den Monatsbericht im Bauhauptgewerbe werden ausschließlich endgültige Ergebnisse veröffentlicht. 

4.4.2 Revisionsverfahren 
Ein Einsatz von Revisionsverfahren entfällt (s. 4.4.1). 

4.4.3 Revisionsanalysen 
Revisionsanalysen entfallen für diese Erhebung (s.4.4.1). 

5 Aktualität und Pünktlichkeit 
5.1 Aktualität 
Die Bundesergebnisse liegen 55 Tage nach Ende des Berichtszeitraumes (t +55) vor. Zusätzlicher Verweis auf 
EXSTAT-Seite: Schnellschätzung im Baugewerbe anhand der vorläufigen Ergebnisse (ca. t+33-38 

5.2 Pünktlichkeit 
Die monatlichen Presse- / Veröffentlichungstermine werden im Veröffentlichungskalender ein ganzes 
Kalenderjahr im Voraus festgesetzt und liegen pünktlich zum 25. des übernächsten Monats (t+55) unter anderem 
in Form einer Pressemitteilung (Merkmal Auftragseingang) vor. 

6 Vergleichbarkeit 
6.1 Räumliche Vergleichbarkeit 
Seit 1991 ist die räumliche Vergleichbarkeit der Daten für Deutschland, das frühere Bundesgebiet sowie die neuen 
Länder einschließlich Berlin gegeben. 

Die Ergebnisse wurden nach Gebietsstand nach früherem Bundesgebiet und neuen Ländern gegliedert. In 
Veröffentlichungen bis einschließlich Berichtszeitraum 2004 wurde das Land Berlin in Berlin-West und Berlin-Ost 
getrennt. Berlin-West wurde dem früheren Bundesgebiet und Berlin-Ost dem Gebietsstand neue Länder 
zugeordnet. 

Seit 2005 wurde Berlin dem Gebietsstand neue Länder zugeordnet. 

Seit dem Berichtsjahr 2009 werden die Ergebnisse für Deutschland und die Bundesländer dargestellt. 

https://www.destatis.de/DE/Service/EXSTAT/Datensaetze/baugewerbe-schnellschaetzungen.html
https://www.destatis.de/SiteGlobals/Forms/Suche/Termine/DE/Terminsuche_Formular.html?
https://www.destatis.de/SiteGlobals/Forms/Suche/Presse/DE/Pressesuche_Formular.html
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6.2 Zeitliche Vergleichbarkeit 
Die erhobenen Daten liegen elektronisch ab Berichtsjahr 1995 vor. Wegen der Einführung der WZ 1993 im Jahr 
1995 als Grundlage zur wirtschaftlichen Zuordnung der Betriebe zum Bauhauptgewerbe, sind die Ergebnisse vor 
1995 mit denen danach nur eingeschränkt vergleichbar. 

Der Wechsel von der Klassifikation der Wirtschaftszweige von 1993 (WZ 1993) zur Wirtschaftszweigsystematik 2003 
(WZ 2003) führt zu keinen Beeinträchtigungen. 

Aufgrund von Änderungen der Wirtschaftszweigsystematik (WZ 2008) besteht eine eingeschränkte Vergleichbarkeit 
ab 2009 gegenüber den Vorjahren (WZ 2003). 

7 Kohärenz 
7.1 Statistikübergreifende Kohärenz 
Die Statistiken im Bereich Baugewerbe sind in das Gesamtsystem der Statistiken des Produzierenden Gewerbes 
eingebettet und innerhalb dieses Bereiches grundsätzlich kohärent. Die Merkmale des Monatsberichts im 
Bauhauptgewerbe überschneiden sich teilweise mit Merkmalen anderer Statistiken. Unterschiede ergeben sich 
insbesondere zu den Strukturerhebungen im Bauhauptgewerbe (Ergänzungserhebung im Bauhauptgewerbe; 
Jahreserhebung einschließlich Investitionserhebung bei Unternehmen des Bauhauptgewerbes; 
Kostenstrukturerhebung im Bauhauptgewerbe und Strukturerhebung für kleine Unternehmen im Baugewerbe) 
bezogen auf den Berichtszeitraum, die Methodik, die Darstellungseinheit und die Zielsetzung der Erhebungen. 
Strukturerhebungen dienen der Beurteilung der Organisation des Bauhauptgewerbes sowie der regionalen und 
sektoralen Abbildung der strukturellen Veränderungen, während der Monatsbericht als Konjunkturerhebung auf 
die Beobachtung der kurzfristigen Entwicklung der größeren Betriebe (im Allgemeinen 20 und mehr tätige 
Personen) der Bauwirtschaft abzielt. 

Die Ergebnisse der Einheiten mit 20 und mehr tätigen Personen aus der jährlichen Ergänzungserhebung im 
Bauhauptgewerbe stimmen mit den Ergebnissen der Monatserhebung im Bauhauptgewerbe überein. 

Unterschiede zur Konjunkturerhebung im Bauhauptgewerbe (Mixmodell von Daten aus dieser Erhebung mit 
Verwaltungsdaten) ergeben sich durch die zusätzlichen Einheiten mit weniger als 20 tätigen Personen, die aus den 
Verwaltungsdaten ergänzt werden, sowie den unterschiedlichen Definitionen der Merkmale (Beschäftigte/tätige 
Personen und Umsätze). 

Bereiche mit ähnlichen Veröffentlichungen, aber anderem Nutzerinteresse: 

o In der Umsatzsteuerstatistik und dem statistischen Unternehmensregister ist der Umsatz anders definiert, 
als in der Konjunkturstatistik im Baugewerbe (steuerbarer Umsatz vs. Gesamtumsatz). Außerdem weicht 
die Darstellungseinheit ab (rechtliche Einheiten in Verwaltungsdaten gegenüber Betrieben in der 
Erhebung) 

o Unterschiede in den Merkmalen Umsatz und tätige Personen zur Handwerksberichterstattung lassen sich 
darauf zurückführen, dass Ergebnisse der Handwerksberichterstattung nach Gewerbezweigen der 
Handwerksordnung gegliedert vorliegen. Zusätzlich werden für die Handwerksberichterstattung 
ausschließlich Verwaltungsdaten von Handwerksunternehmen herangezogen. 

o In der Verdienststatistik, der Arbeitskräfteerhebung und der Erwerbstätigenrechnung sind geleistete 
Arbeitsstunden anders definiert, als in der Konjunkturstatistik im Baugewerbe (insgesamt geleistete 
Stunden vs. auf Baustellen und Bauhöfen geleistete Stunden) 

o In Zukunft werden die Strukturstatistiken eine noch stärker abweichende Darstellungseinheit nutzen 
(statistische Unternehmen = rechtliche Einheit gegenüber den Betrieben/Niederlassungen). 

7.2 Statistikinterne Kohärenz 
Die Monatserhebung im Bauhauptgewerbe ist intern kohärent. 

7.3 Input für andere Statistiken 
Die Daten aus dem Monatsbericht im Bauhauptgewerbe werden bei der Berechnung der Volkswirtschaftlichen 
Gesamtrechnung (VGR) des Bundes und der Länder genutzt. 

Darüber hinaus wird er u.a. zur Berechnung der Produktionsindizes im Baugewerbe, der Bauinvestitionen und der 
Auftragseingangsindizes verwendet. 

Zusätzlich fließen die Ergebnisse in die Lieferung von Resultaten für das Baugewerbe des Statistischen 
Bundesamtes an Eurostat gemäß EU-Konjunkturstatistikverordnung ein. 

Für die Berechnung der Konjunkturstatistik im Bauhauptgewerbe werden die Ergebnisse der Merkmale "Tätige 
Personen" und "Gesamtumsatz" genutzt (Mix von Erhebungsdaten dieser Erhebung mit Verwaltungsdaten). 
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8 Verbreitung und Kommunikation 
8.1 Verbreitungswege 
Pressemitteilungen 

Die Bundesergebnisse liegen etwa 7 Wochen nach Ende des Berichtszeitraums vor und werden zum 25. des 
übernächsten Monats (t+55) unter anderem in Form einer Pressemitteilung (Merkmal Auftragseingang) 
veröffentlicht. 

Veröffentlichungen 

Der Ergebnisse dieser Erhebung werden auf den Internetseiten im Wirtschaftsbereich "Bauen" von www.destatis.de 
(siehe ebenso nachfolgender Punkt zur Online-Datenbank) und dem Statistik-Portal veröffentlicht. 

Online-Datenbank 

Die Ergebnisse stehen allen Nutzern in der GENESIS-Online Datenbank (EVAS-Nr. 44111) des Statistischen 
Bundesamtes kostenlos zur Verfügung. 

Zugang zu Mikrodaten 

Es werden keine Mikrodaten (Einzeldatensätze) zur Verfügung gestellt. 

Sonstige Verbreitungswege 

Statistisches Bundesamt 

Referat E24, Konjunktur des Baugewerbes 

65180 Wiesbaden 

Tel: 0611-75 4733 

E-Mail: baubericht@destatis.de 

8.2 Methodenpapiere/Dokumentation der Methodik 
Einen Überblick über die Methoden und Dokumentationen der Baugewerbestatistiken geben die  
Erläuterungen zu den Statistiken, die vom Statistischen Bundesamt angeboten werden. 

8.3 Richtlinien der Verbreitung 
Veröffentlichungskalender 

Die Veröffentlichungstermine werden im Veröffentlichungskalender angekündigt. 

Zugriff auf den Veröffentlichungskalender 

Der Veröffentlichungskalender ist auf der Internetseite des Statistischen Bundesamtes zugänglich. 

Zugangsmöglichkeiten der Nutzer/-innen 

Die Daten dieser Erhebung werden im Internet unter dem Wirtschaftsbereich "Bauen" sowie in der GENESIS-Online 
Datenbank (EVAS-Nr. 44111) veröffentlicht und sind frei und zeitgleich für alle Nutzer zugänglich. 

9 Sonstige fachstatistische Hinweise 
Entfällt. 

https://www.destatis.de/SiteGlobals/Forms/Suche/Presse/DE/Pressesuche_Formular.html
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Wirtschaftsbereiche/Bauen/Baugewerbe/Baugewerbe.html
http://www.statistikportal.de/de/bauen-und-handwerk
https://www-genesis.destatis.de/genesis/online/data?operation=statistic&levelindex=0&levelid=1582191244472&code=44111
mailto:baubericht@destatis.de
https://www.destatis.de/DE/Themen/Branchen-Unternehmen/Bauen/Methoden/_inhalt.html
https://www.destatis.de/SiteGlobals/Forms/Suche/Termine/DE/Terminsuche_Formular.html?
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Wirtschaftsbereiche/Bauen/Baugewerbe/Baugewerbe.html
https://www-genesis.destatis.de/genesis/online/data?operation=statistic&levelindex=0&levelid=1582191323892&code=44111
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Rechtsgrundlagen und weitere recht liche Hinweise entnehmen Sie der Unter-
richtung nach § 17 Bundesstatis tikgesetz (BStatG) und nach der Datenschutz-
Grundverordnung (EU) 2016/679 (DS-GVO) in der separaten Unterlage.  
Bitte beachten Sie bei der Beantwortung der Fragen die Erläute rungen zu  
1  b bis 7  in in der separaten Unterlage.

Ansprechperson für Rückfragen (freiwillige Angabe)
Name


sprechperson für Rückfragen (freiwillige Angabe)

sprechperson für Rückfragen (freiwillige Angabe)
Name

Name:   

:   





Telefon oder E-Mail:


Telefon oder E-Mail:





A Berichtsmonat und Berichtsjahr
 Für Juni ist bitte das Formular  
Ergänzungserhebung zu verwenden.  ........................................

Monat Jahr

B Tätige Personen am Ende des Berichtsmonats  1
Anzahl

1 Gesamtzahl der tätigen Personen im Baugewerbe
(einschließlich kaufmännische und technische Arbeitnehmer) ....

2 Überwiegend in anderen Bereichen des Betriebes 
tätige Personen (z. B. Handel, Dienstleistung) ...............................

3 Gesamtzahl der tätigen Personen im Betrieb 
= Summe B1 + B2  ...................................................................................

C Entgelte im Berichtsmonat  2
Volle Euro

1 Bruttoentgeltsumme der tätigen Personen im Baugewerbe  
(einschließlich Vergütung für Auszubildende)  ..................................

Identnummer (Betrieb)
(bei Rückfragen bitte angeben)

Beachten Sie folgenden Hinweis:
Die Anteile an Argen sind für alle Merkmale einzubeziehen.
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Name und Anschrift

Bitte aktualisieren Sie Ihre Anschrift, falls erforderlich.

Bemerkungen
Zur Vermeidung von Rückfragen unsererseits können Sie  
hier auf besondere Ereignisse und Umstände hinweisen,  
die Einfluss auf Ihre Angaben haben.

Identnummer (Betrieb)D Auftragseingänge aus dem Inland, geleistete Arbeitsstunden  
sowie Inlands umsatz (ohne Umsatzsteuer) im Berichtsmonat 

 Es ist nur die Eigenleistung (ohne an Subunternehmer ver-
gebene Aufträge) einschließlich Argen-Anteile anzugeben.

Art der Bauten und Auftraggeber  3
Auftragseingang  4

Geleistete Arbeits stunden 
auf Baustellen und  

Bauhöfen  5
Inlandsumsatz  6

Volle Euro Volle Stunden Volle Euro

1 Wohnungsbau  
(unabhängig vom Auftraggeber)  ................

2 Gewerblicher und industrieller Hochbau,  
landwirtschaftlicher Bau  ..............................

3 Hochbauten für Organisationen ohne 
Erwerbszweck (Kirchen, Vereine,  
Verbände, Gewerkschaften, Parteien, 
DRK und andere)  ...........................................

4 Hochbauten für Körperschaften des  
öffentlichen Rechts (Bund, Länder, Ge-
meinden, Sozialversicherung, sonstige 
öffentliche Auftraggeber)  .............................

5 Gewerblicher und industrieller Tiefbau  
– ohne Straßenbau –  ....................................

6 Straßenbau  
(unabhängig vom Auftraggeber)  ................

7 Sonstiger Tiefbau, einschließlich  
Brückenbau – ohne Straßenbau –  
für Körperschaften des öffentlichen 
Rechts sowie für Organisationen ohne 
Erwerbszweck  ................................................

8 Insgesamt im Baugewerbe  ......................

9 Sonstiger Umsatz  ..................................... 7

10 Gesamtumsatz im Berichtsmonat  
= Summe D8 + D9 .........................................
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Erläuterungen zum Fragebogen

 Tätige Personen

Tätige Personen sind:

– tätige Inhaber und tätige Mitinhaber

– unbezahlt mithelfende Familienangehörige, soweit sie 
mindestens 55 Stunden im Monat im Betrieb tätig sind

– kaufmännische und technische Arbeitnehmer

– Poliere, Schachtmeister und Meister; Werkpoliere, Bau-
maschinen-Fachmeister, Vorarbeiter und Baumaschinen-
Vorarbeiter; Maurer, Betonbauer, Zimmerer; übrige 
Fach-/Spezialfacharbeiter (Dachdecker, Isolierer, Maler 
usw.) und Baumaschinen-, Baugeräteführer, Berufskraft-
fahrer, Fachwerker/Maschinisten/Kraftfahrer, Werker/ 
Maschinenwerker, Auszubildende, Umschüler, Anlern-
linge und Praktikanten

– Personen, die in einem Arbeitsverhältnis zum Betrieb 
stehen (z. B. auch Vorstandsmitglieder, Direktoren,  
Volontäre, Heimarbeiter) 

– Personen mit Altersteilzeitregelungen

Zu den tätigen Personen zählen auch:

– Erkrankte, Urlauber, im Mutterschutz oder Elternzeit 
befindliche Personen und alle sonstigen vorübergehend 
Abwesenden

– Streikende und von der Aussperrung Betroffene, solange 
das Arbeitsverhältnis nicht gelöst ist

– Saison- und Aushilfsarbeiter, Teilzeitbeschäftigte, 
 geringfügig entlohnte Beschäftigte, kurzfristige Beschäf-
tigte, Kurz arbeiter, Winterausfallgeld empfänger

– betriebseigene Reinigungskräfte

Nicht zu melden sind:

– Empfänger von Vorruhestandsgeld

– ständig im Ausland tätige Personen (mindestens 1 Jahr)

– Arbeitskräfte, die als Beauftragte anderer Unternehmen 
im meldenden Unternehmen Montage- oder Reparatur-
arbeiten durchführen

– unbezahlt mithelfende Familienangehörige mit weniger 
als 55 Stunden im Monat

– Leiharbeiter

 Entgelte

Bei den Entgelten ist die Summe der lohnsteuerpflich-
tigen Bruttobezüge (Bar- und Sachbezüge) von den  
tätigen Personen im Baugewerbe einzutragen. 

Diese Beträge sind

– ohne Arbeitgeberanteile zur Kranken-, Pflege-, Renten- 
und Arbeitslosenversicherung,

– ohne Beiträge zu den Sozialkassen des Baugewerbes,

– ohne Winterbeschäftigungs-Umlage,

– ohne Aufwendungen für die betriebliche Alters-,  
Invaliditäts- und Hinterbliebenenversorgung,

– ohne gezahltes Vorruhestandsgeld und

– ohne geleistete Zuschüsse der Bundesagentur für  
Arbeit (z. B. Kurzarbeitergeld, Winterausfallgeld ab der  
101. witterungs bedingten Ausfallstunde, Leistungen  
nach dem Altersteilzeit gesetz)

anzugeben.

Den Entgelten sind auch die Bezüge von Gesellschaftern, 
Vorstandsmitgliedern und anderen leitenden Kräften zuzu-
rechnen, soweit sie steuerlich als Einkünfte aus nichtselbst- 
ständiger Arbeit anzusehen sind.

 Einzubeziehen sind auch Zahlungen für eine Beschäfti-
gung, die nur wegen Unterschreitung der Steuerpflicht-
grenzen steuerfrei sind.

 Art der Bauten und Auftraggeber

Die Merkmale „Auftragseingang“, „Geleistete  
Arbeits stunden“ sowie „Baugewerblicher Umsatz“  
sind nach der Art der zu errichtenden Bauten aufzuteilen. 
Maßgebend für die Zuordnung ist die überwiegende 
Zweckbestimmung des zu errichtenden Bauwerkes. 
Grundsätzlich ist bei der Zuordnung vom Bauvorhaben 
(= Endbauwerk) auszugehen. Das Bauvorhaben ist dabei 
nicht in einzelne Bauvorgänge zu unterteilen. Zu den Roh-
bauarbeiten eines Hochhauses zählen daher z. B. Erd-, 
Entwässerungs-, Kanal-, Maurer-, Beton- und Stahlbeton- 
sowie Dachdeckungsarbeiten.

Bei Großprojekten, die an mehrere Baubetriebe als Teil-
lose ver geben werden, sind alle Teilaufträge der selben 
Bauart zuzuordnen. Bei der Errichtung eines Kraftwerkes 
werden die Erdbewegungsarbeiten und das Errichten der 
Baukonstruktion getrennt vergeben. Auch die Erdbewe-
gungsarbeiten sind hier der „Endbauart“ = „Gewerb-
licher Hochbau“ zuzuordnen. Bei Abbrucharbeiten sind 
die Angaben nach Möglichkeit derjenigen Bauart zu-
zuordnen, der das neu zu erstellende Bauwerk angehört.

Tritt eine Baufirma als Subunternehmer auf, d. h. erhält 
sie von einer anderen Baufirma einen Bauauftrag, der für 
einen Dritten als Bauherrn ausgeführt wird, dann sind die 
Angaben nach Möglichkeit der zutreffenden „Endbauart“ 
zuzuordnen. Nur in den Fällen, in denen dem Subunter-
nehmer nicht bekannt ist, in welche Auftraggebergruppe 
das Bauwerk einzuordnen ist und in denen auch nicht vom 
Bauwerk auf den Bauherrn geschlossen werden kann,  
soll die Zuordnung zur Auftraggebergruppe „Gewerblicher 
und industrieller Bau“ erfolgen. Ein Gebäude, das von  
einer Bauträgergesellschaft in Auftrag gegeben wurde,  
ist demjenigen Auftraggeber zuzuordnen, dessen Auf-
gabenbereich es endgültig dienen wird.

Die Bauwerke werden üblicherweise nach Hochbauten 
und Tiefbauten untergliedert:

Hochbauten sind Bauwerke, die sich im Allgemeinen  
wesentlich über die Erdoberfläche erheben. Sie lassen  
sich in Gebäude (Wohngebäude/Nichtwohngebäude)  
und sonstige Hochbauten (Unterkünfte, behelfsmäßige 
Nichtwohnbauten) untergliedern.

Als Gebäude gelten selbstständig benutzbare, überdachte 
Bauwerke, die auf Dauer errichtet sind und die von Men-
schen betreten werden können und geeignet oder bestimmt 
sind, dem Schutz von Menschen, Tieren oder Sachen zu 
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dienen. Auf die Umschließung durch Wände kommt es 
nicht an, die Überdachung allein ist ausreichend. Gebäude 
sind auch selbstständig benutzbare, unterirdische Bau-
werke, die von Menschen betreten werden können und 
ebenfalls geeignet oder bestimmt sind, dem Schutz von 
Menschen, Tieren oder Sachen zu dienen. Hierzu zählen 
z. B. unterirdische Ladenzentren, Krankenhäuser, Produk-
tionsstätten, Tiefgaragen sowie Schutzraumtiefbunker.

Tiefbauten sind Bauwerke, die sich nicht oder im Allge-
meinen sehr wenig über die Erdoberfläche erheben. Hierzu 
zählen Straßenbauten und übrige Tiefbauten (z. B. Tief-
bauten, die dem Schienenverkehr dienen, Tunnel, Brücken, 
Start- und Landebahnen, Sportplätze, Freibäder u. Ä.). 
Hierzu zählen auch die folgenden Bauwerke, die nach ihrer 
bautechnischen Gestaltung eigentlich Hochbauten sind: 
Hochbahnkonstruktionen, oberirdische Rohrleitungen  
(soweit nicht Teile von Produktionsanlagen), Fernmelde-, 
Radar-, Fernsehmaste, Freileitungen, Freileitungsmaste 
und Verkehrssignalanlagen.

Für die einzelnen im Fragebogen aufgeführten Bauarten 
gilt Folgendes:

Wohnungsbau

Zum Wohnungsbau zählen alle Bauten – auch Wohn-
heime – deren Gesamtnutzfläche zu mindestens 50 % 
Wohnbedürfnissen dient, und zwar unabhängig davon,  
wer sie in Auftrag gegeben hat. Erstreckt sich ein Auftrag 
auf ein Wohngebäude mit einzelnen Räumen, die nicht 
dem Wohnzweck dienen, also z. B. auf Geschäftsräume,  
so rechnet das gesamte Gebäude zum Wohnbau. Ebenso 
ist der Umbau oder Ausbau bisher anderweitig genutzter  
Gebäude oder Räume zu Wohnungen dem Wohnungs-
bau zugeordnet. Werden dagegen nachträglich etwa 
Geschäftsräume in einem Wohnkomplex eingebaut oder 
Wohnungen in Geschäftsräume umgebaut, so handelt es 
sich um einen gewerblichen Bau.

Auch Wohnungen, die im Auftrag von Bund, Ländern und 
Gemeinden, Sozialversicherung und sonstigen öffentlichen 
Auftraggebern, ferner von Kirchen, Vereinen, Verbänden, 
Gewerkschaften, Parteien, dem Roten Kreuz und ähnlichen 
Organisationen sowie von Bahn (Deutsche Bahn AG) und 
Post (Post AG, Postbank AG, Telekom AG) errichtet  
werden, zählen zum Wohnungsbau.

Gewerblicher und industrieller Bau,  
landwirtschaftlicher Bau

Hierzu gehören alle überwiegend gewerblichen Zwecken 
dienenden Bauten, die von Unternehmen bzw. Betrieben 
der privaten Wirtschaft (freie Berufe, Industrie, Handwerk, 
Handel, Banken, Versicherungen, Verkehrs- und Dienst- 
leistungsgewerbe, Bahn, Post) sowie von Unternehmen im 
Eigentum von Gebietskörperschaften in Auftrag gegeben 
werden. Der Bau von Wasser-, Gas- und Elektrizitäts- 
werken stellt ebenfalls einen gewerblichen Bau dar, auch 
wenn es sich um einen Versorgungsbetrieb öffentlich-
rechtlicher Körperschaften handelt. Wohnungsbauten, 
Straßenbauten für diese Auftraggeber sind nicht hier,  
sondern den Sammelpositionen Wohnungsbau und  
Straßenbau zuzuordnen.

Bauvorhaben, die im Auftrag von Leasingunternehmen 
oder anderen privaten Auftraggebern ausgeführt werden, 
sind dem gewerblichen Hoch- und Tiefbau zuzuordnen.

Hoch- und Tiefbauprojekte, denen ein Public-Private- 
Partnership (PPP) zu Grunde liegt, sind den Kategorien 
 Öffentlicher Hochbau bzw. Öffentlicher Tiefbau zuzuord-
nen. PPP-Straßenbauprojekte sind bei der Kategorie  
Straßenbau nachzuweisen.

Zum landwirtschaftlichen Bau zählen Hoch- und Tiefbau-
ten, die überwiegend landwirtschaftlichen und forstwirt-

schaftlichen, Gärtnerei- oder Fischereizwecken dienen, 
unabhängig vom Auftraggeber. Hierzu zählen Ställe, 
Scheunen, Silos, Speicher, Garagen für landwirtschaftliche 
Fahrzeuge u. v. m., ferner Entwässerungsanlagen und  
sonstige Wasserbauten, die besonders der Intensivierung 
der Landwirtschaft dienen. Kombinierte Gebäude mit  
Wohnung, Stallung und Scheune sind landwirtschaftliche 
Gebäude, es sei denn, flächenmäßig überwiegt der Wohn-
teil. Bei getrennter Bauweise sind Stallung und Scheune 
als landwirtschaftliche Bauten zu melden.

Bauten für Körperschaften des öffentlichen Rechts 
und Organisationen ohne Erwerbszweck

Hierzu gehören alle Hoch- und Tiefbauten, die im Auftrag 
von Bund, Ländern, Gemeinden, Zweckverbänden, von 
Trägern der Sozialversicherung (Körperschaften des  
öffentlichen Rechts) sowie von Organisationen ohne  
Erwerbszweck durchgeführt werden.

Beim Hochbau erfolgt ein getrennter Nachweis nach:

– Bauten für Körperschaften des öffentlichen Rechts

– Bauten für Organisationen ohne Erwerbszweck

 Hierzu gehören unter anderem Kirchen, Orden, religiöse 
und weltliche Vereinigungen, karitative Organisationen der 
Erziehung, Wissenschaft und Kultur sowie der Sport- und 
Jugendpflege, Organisationen des Wirtschaftslebens und 
der Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände, Berufsorgani-
sationen und Wirtschaftsverbände, politische Parteien und 
sonstige, nicht auf die Erzielung eines wirtschaftlichen  
Ertrages ausgerichtete Zusammenschlüsse.

 Auftragseingang

Als Auftragseingang aus dem Inland gelten die im abge-
laufenen Kalendermonat eingegangenen und vom Betrieb 
fest akzeptierten (angenommenen) Bauaufträge. Auf- 
träge, die nicht angenommen wurden oder ohne feste 
Zusage für die Ausführung unverbindlich für später vorge-
merkt wurden, sind hier nicht zu berücksichtigen.

Wie beim Umsatz sind auch bei den Auftragseingängen  
die Summen der Werte neu akzeptierter Aufträge für Bau-
leistungen entsprechend der Vergabe- und Vertragsord-
nung für Bauleistungen ohne Umsatz-(Mehrwert-)steuer 
einzutragen.

 Um zu erreichen, dass jeder Auftrag nur einmal erfasst 
wird und keine Doppelzählungen erfolgen, dürfen die  
Auftragseingänge nur von der Firma, die den Bauauftrag 
ausführen wird, gemeldet werden. Demnach sind solche 
Teile von Bauaufträgen, bei denen bereits zum Zeitpunkt 
des Auftragseingangs feststeht, dass sie an eine andere 
Baufirma als Unterauftrag weiter gegeben werden, nicht  
in die eigene Meldung einzubeziehen.

 Geleistete Arbeitsstunden

Als Arbeitsstunden sind alle auf Baustellen, Bauhöfen 
und in Werkstätten in Deutschland tatsächlich geleisteten 
Stunden zu melden, gleichgültig, ob sie von gewerblichen 
Arbeitnehmern, Polieren, Schachtmeistern und Meistern, 
Inhabern, Familienange hörigen oder Auszubildenden  
geleistet werden.

Etwa geleistete Mehr-, Über-, Nacht-, Sonntags- und Feier-
tagsstunden sind in die Meldung einzubeziehen. Abgerech-
nete, aber nicht geleistete Stunden sind abzusetzen. Die 
geleisteten Arbeitsstunden von mithelfenden Familienange-
hörigen werden einbezogen, sofern diese monatlich minde-
stens 55 Stunden im Unternehmen bzw. Betrieb tätig sind.

 Nicht einzubeziehen sind die für Bürotätigkeiten geleiste-
ten Arbeitsstunden und die Berufsschulstunden der Auszu-
bildenden.
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 Baugewerblicher Umsatz

Als Baugewerblicher Umsatz sind anzugeben:

– die dem Finanzamt für die Umsatzsteuer zu meldenden 
steuerbaren (steuerpflichtige und steuerfreie) Beträge für 
Bauleistungen im Bundesgebiet, 

– einschließlich Umsätze aus eigener Subunternehmer-
tätigkeit,

– einschließlich einbehaltene Teilleistungen aus der  
Vergabe an Subunternehmer,

– und den (nicht steuerbaren) Leistungen, die innerhalb 
eines Konzerns erbracht  werden. 

– Der auf Arbeitsgemeinschaften (Argen) entfallende  
baugewerbliche Umsatz der beteiligten Betriebe ist hin-
zuzurechnen; die Argen melden nicht selbstständig.

– Anzahlungen für Teilleistungen oder Vorauszahlungen 
vor Ausführung der entsprechenden Lieferungen oder 
Leistungen gemäß § 13 Umsatzsteuergesetz. Die Ein-
beziehung erfolgt bei Vereinnahmung.

Die Umsätze sind – falls nicht aus der Buchhaltung  
ersichtlich, durch sorgfältige Schätzung – nach Bauarten 
aufzuteilen. Beträge unter 500 Euro sind der Bauart  
zuzuschlagen, die überwiegt.

Nicht einzubeziehen sind: 

– Umsätze aus Aufträgen, die als Unterauftrag an Subun-
ternehmer weitergegeben wurden. 

– Die den Kunden in Rechnung gestellte Umsatzsteuer.

– Preisnachlässe (Rabatte, Boni, Skonti, Abzüge,  
die auf begründeten Beanstandungen beruhen und  
dergleichen). 

 Sonstiger Umsatz

Zusätzlich zu den Umsätzen für Bauleistungen sind die 
Umsätze aus sonstigen eigenen Erzeugnissen und aus  
industriellen/handwerklichen Dienstleistungen sowie  
die Umsätze aus Handelsware und aus sonstigen nicht-
industriellen/nichthandwerklichen Tätigkeiten anzugeben.

Umsatz aus sonstigen eigenen Erzeugnissen und aus  
industriellen/handwerklichen Dienstleistungen

Umsatz (Gesamtbetrag der abgerechneten Lieferungen)  
– ohne Umsatzsteuer – aus allen im Rahmen einer  
sonstigen Produktionstätigkeit des Betriebes entstandenen 

Erzeugnissen (Baustoffe, Betonwaren, Kies, Zimmerei-
erzeugnisse, sonstige Produkte usw.), soweit nicht in der 
eigenen Bauleistung abgerechnet, ohne Rücksicht auf den 
Zahlungseingang sowie Umsatz aus industriellen/hand-
werklichen Dienstleistungen wie Geräte reparaturen  
für Dritte.

Einzubeziehen sind auch etwa getrennt in Rechnung  
gestellte Kosten für Fracht, Porto und Verpackung.

Abzusetzen sind Preisnachlässe (Rabatte, Boni, Skonti,  
Abzüge, die auf begründeten Beanstandungen beruhen 
und dergleichen) sowie Retouren.

Als Umsatz aus Handelsware gilt der Umsatz von  
fremden Erzeugnissen, die im Allgemeinen unbearbeitet 
und ohne fertigungstechnische Verbindung mit eigenen  
Erzeugnissen weiterverkauft werden.

Zum Umsatz aus sonstigen nichtindustriellen/ 
nichthandwerklichen Dienstleistungen zählen  
im Wesentlichen:

– Umsätze aus Vermietung und Verpachtung von  
Geräten, betrieblichen Anlagen und Einrichtungen  
(einschließlich Leasing)

– Erlöse aus Wohnungsvermietung von betrieblich und 
nichtbetrieblich genutzten Wohngebäuden, jedoch  
ohne Erlöse aus Grundstücksverpachtung

– Honorare für Architekten- und Ingenieurleistungen  
sowie für Gutachtertätigkeiten

– Erlöse aus der Veräußerung von Patenten und der  
Vergabe von Lizenzen, Provisionseinnahmen

– Erlöse aus Transportleistungen für Dritte (Lohnfuhren) 

– Erlöse aus Belegschaftseinrichtungen (z. B. aus einer 
vom Betrieb auf eigene Rechnung betriebenen Kantine)

Einzubeziehen sind auch etwa getrennt in Rechnung  
gestellte Kosten für Fracht, Porto und Verpackung.

 Abzusetzen sind Preisnachlässe (Rabatte, Boni, Skonti,  
Abzüge, die auf begründeten Beanstandungen beruhen 
und dergleichen), Retouren sowie die den Kunden in  
Rechnung gestellte Umsatzsteuer.
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Monatsbericht im Bauhauptgewerbe

Unterrichtung nach § 17 Bundesstat ist ikgesetz (BStatG)1 und nach 
der Datenschutz-Grundverordnung (EU) 2016/ 679 (DS-GVO)2

Zweck, Art und Umfang der Erhebung
Das Bauhauptgewerbe umfasst  die Gruppen 41.2 „Bau von Gebäuden“, 42.1 
„Bau von Straßen und Bahnverkehrsstrecken“, 42.2 „Leitungstiefbau und
Kläranlagenbau“, 42.9 „Sonstiger Tiefbau“, 43.1 „Abbrucharbeiten und vorbe
reitende Baustellenarbeiten“ und 43.9 „Sonstige spezialisierte Bautätigkeiten“
der Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008).

Der Monatsbericht im Bauhauptgewerbe ist eine Teilerhebung. Sie wird bei
den Baubetrieben von höchstens 15 000 Unternehmen des Bauhauptge-
werbes sowie bei Baubetrieben der anderen Unternehmen – jeweils ohne 
ausbaugewerbl iche Betriebe und Bauträger – monat l ich durchgeführt . 
Grundsätzl ich werden hierbei al le Betriebe des Bauhauptgewerbes von 
Unternehmen mit  20 und mehr tät igen Personen – maßgebend ist  dabei die 
Beschäftigtenzahl Ende Juni des vorausgegangenen Kalenderjahres – erfasst.
Die Berichtspflicht besteht für alle Berichtszeiträume des Kalenderjahres
2025. Die Erhebung dient  der kurzfrist igen Beurteilung der konjunkturel len 
Lage dieses Wirtschaftszweiges. Darüber hinaus wird sie unter anderem zur
Berechnung der Produkt ionsindizes im Baugewerbe, der Bauinvest it ion und 
der Auftragseingangsindizes verwendet. Die Erhebung stellt damit unverzichtba
re Unterlagen für die Arbeit der gesetzgebenden Körperschaften, der Bundes- 
und Landesregierung, der Bau- und Handwerksverbände, den Kammern sowie 
auch dem Statistischen Amt der Europäischen Union (Eurostat) zur Verfügung 
und ist  somit  eine unentbehrl iche Grundlage für zahlreiche Entscheidungen auf 
dem Gebiet der gesamten Wirtschaftspolitik, insbesondere
der Baupolitik. Insoweit haben die von Ihnen gemachten Angaben mittelbar
auch Rückwirkungen zumindest  auf die Rahmenbedingungen Ihres Handelns. 
Darüber hinaus können die Ergebnisse auch für Sie unmit telbar, z.B. als Indika-
tor für die Entwicklung in der Sie bet reffenden Branche, von Nutzen sein.

Rechtsgrundlagen, Auskunftspflicht 
Rechtsgrundlage ist  das Gesetz über die Stat ist ik im Produzierenden Gewerbe 
(ProdGewStatG) in Verbindung mit dem BStatG und Artikel 6 Absatz 1 Buch
stabe e) DS-GVO. 

Erhoben werden die Angaben zu § 4 Buchstabe A Ziffer I ProdGewStatG. 

Die Auskunftspflicht ergibt sich aus §9 Absatz 1 Satz 1 ProdGewStatG in 
Verbindung mit §15 BStatG. Nach §9 Absatz 1 Satz 2 ProdGewStatG sind die 
Inhaberinnen/Inhaber oder die Leitungen der Betriebe auskunftspflichtig. 

Nach §11a Absatz 2 BStatG sind alle Unternehmen und Betriebe verpflichtet, 
ihre Meldungen auf elekt ronischem Weg an die stat ist ischen Ämter zu über-
mit teln. Hierzu sind die von den stat ist ischen Ämtern zur Verfügung gestel l-
ten Onl ine-Verfahren zu nutzen. Im begründeten Einzelfal l  kann eine zeit l ich 
befristete Ausnahme von der Online Meldung vereinbart werden. Dies ist auf 
formlosen Antrag möglich. Die Pflicht, die erforderlichen Auskünfte zu ertei-
len, bleibt  jedoch weiterhin bestehen. 

Nach §9 Absatz 2 ProdGewStatG besteht für Unternehmen, deren Inhabe
rinnen/Inhaber Existenzgründerinnen/Existenzgründer sind, im Kalender
jahr der Betriebseröffnung keine Auskunftspflicht. In den beiden folgenden 
Kalenderjahren besteht dann keine Auskunftspflicht, wenn das Unternehmen 
im jeweils letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr Umsätze in Höhe von 
weniger als 800 000 Euro erwirtschaftet hat. Gesellschaften können sich auf 

1 Den Wortlaut der nationalen Rechtsvorschriften in der jeweils geltenden Fassung 
f inden Sie unter ht tps:/ / www.gesetze- im-internet .de/ . 

2 Die Rechtsakte der EU in der jeweils geltenden Fassung und in deutscher Sprache 
finden Sie auf der Internetseite des Amtes für Veröffentlichungen der Europäischen 
Union unter https://eurlex.europa.eu/. 

https://www.gesetze-im-internet.de/
https://eur-lex.europa.eu/
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die Befreiung von der Auskunftspflicht berufen, wenn alle an der Gesellschaft 
Beteiligten Existenzgründerinnen/Existenzgründer sind. 

Nach § 9 Absatz 3 ProdGewStatG sind Existenzgründerinnen/Existenzgründer 
natürliche Personen, die eine gewerbliche oder freiberufliche Tätigkeit in 
Form einer Neugründung, einer Übernahme oder einer tätigen Beteiligung 
aus abhängiger Beschäftigung oder aus der Nichtbeschäftigung heraus auf
nehmen. Existenzgründerinnen/Existenzgründer, die von ihrem Recht, keine 
Auskunft zu erteilen, Gebrauch machen wollen, haben das Vorliegen der 
vorgenannten Voraussetzungen nachzuweisen. Es steht  ihnen jedoch frei, die 
Auskünfte zu erteilen. 

Erteilen Auskunftspflichtige keine, keine vollständige, keine richtige oder 
nicht rechtzeitig Auskunft, können sie zur Erteilung der Auskunft mit einem 
Zwangsgeld nach den Verwaltungsvollstreckungsgesetzen der Länder ange
halten werden. 

Nach § 23 BStatG handelt darüber hinaus ordnungswidrig, wer 
– vorsätzlich oder fahrlässig entgegen §15 Absatz 1 Satz 2, Absatz 2 und 5 

Satz 1 BStatG eine Auskunft nicht, nicht rechtzeitig, nicht vollständig oder 
nicht  wahrheitsgemäß erteil t , 

– entgegen §15 Absatz 3 BStatG eine Antwort nicht in der vorgeschriebenen 
Form erteilt oder 

– entgegen §11a Absatz 2 Satz 1 BStatG ein dort genanntes Verfahren nicht 
nutzt . 

Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro 
geahndet  werden. 

Nach §15 Absatz 7 BStatG haben Widerspruch und Anfechtungsklage gegen 
die Aufforderung zur Auskunftserteilung keine aufschiebende Wirkung. 

Kontaktdaten der für Rückfragen zur Verfügung stehenden Person sind frei-
willig und im Fragebogen besonders gekennzeichnet. 

Verantwortlicher 
Verantwort l ich für die Verarbeitung Ihrer Daten ist  das für Ihr Bundesland 
zuständige statistische Amt. Die Kontaktdaten finden Sie unter 

ht tps:/ / www.stat ist ikportal .de/ de/ stat ist ische-aemter. 

Geheimhaltung 
Die erhobenen Einzelangaben werden nach § 16 BStatG grundsätzl ich geheim 
gehalten. Nur in ausdrücklich gesetzlich geregelten Ausnahmefällen dürfen 
Einzelangaben übermit tel t  werden. 

Eine solche Übermittlung von Einzelangaben ist insbesondere zulässig an: 
– öffent l iche Stel len und Inst itut ionen innerhalb des Stat ist ischen Verbunds, 

die mit  der Durchführung einer Bundes- oder europäischen Stat ist ik bet raut  
sind (z. B. die Stat ist ischen Ämter der Länder, die Deutsche Bundesbank, das 
Statistische Amt der Europäischen Union [Eurostat]), 

– Dienstleister, zu denen ein Auftragsverhältnis besteht (ITZBund als 
ITDienstleister des Statistischen Bundesamtes, Rechenzentren der Länder). 
Eine Liste der regelmäßig beauftragten ITDienstleister finden Sie hier: 

ht tps:/ / www.stat ist ikportal .de/ de/ stat ist ische-aemter. 

Nach § 10 Absatz 1 ProdGewStatG dürfen an die obersten Bundes und 
Landesbehörden für die Verwendung gegenüber den gesetzgebenden 
Körperschaften und für Zwecke der Planung, jedoch nicht für die Regelung 
von Einzelfäl len, vom Stat ist ischen Bundesamt und den stat ist ischen Ämtern 
der Länder Tabellen mit statistischen Ergebnissen übermittelt werden, auch 
soweit Tabellenfelder nur einen einzigen Fall ausweisen. 

Nach § 10 Absatz 2 ProdGewStatG dürfen an das Umweltbundesamt zur Erfül
lung europa und völkerrechtlicher Pflichten der Bundesrepublik Deutschland 
zur Emissionsberichterstat tung, jedoch nicht  für die Regelung von Einzel-
fällen, vom Statistischen Bundesamt Tabellen mit statistischen Ergebnissen 
übermittelt werden, auch soweit Tabellenfelder nur einen einzigen Fall aus
weisen. 
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Die Tabellen dürfen nur von den für diese Aufgabe zuständigen Organisati-
onseinheiten des Umweltbundesamtes gespeichert  und genutzt  werden. Diese 
Organisat ionseinheiten müssen von den mit  Vol lzugsaufgaben befassten 
Organisat ionseinheiten des Umweltbundesamtes räumlich, organisatorisch 
und personel l  get rennt  sein. 

Nach § 16 Absatz 6 BStatG ist es zulässig, den Hochschulen oder sonstigen 
Einrichtungen mit der Aufgabe unabhängiger wissenschaftlicher Forschung für 
die Durchführung wissenschaftlicher Vorhaben 
1. Einzelangaben zu übermit teln, wenn die Einzelangaben so anonymisiert  

sind, dass sie nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, 
Kosten und Arbeitskraft den Befragten oder Betroffenen zugeordnet 
werden können (fakt isch anonymisierte Einzelangaben), 

2. innerhalb speziel l  abgesicherter Bereiche des Stat ist ischen Bundesamtes 
und der statistischen Ämter der Länder Zugang zu Einzelangaben ohne 
Name und Anschrift (formal anonymisierte Einzelangaben) zu gewähren, 
wenn wirksame Vorkehrungen zur Wahrung der Geheimhaltung getroffen 
werden. 

Nach § 47 des Gesetzes gegen Wet tbewerbsbeschränkungen werden der 
Monopolkommission für die Begutachtung der Entwicklung der Unterneh-
menskonzentrat ion zusammengefasste Einzelangaben über die Vomhundert-
anteile der größten Unternehmensgruppen, Unternehmen, Betriebe oder 
fachlichen Teile von Unternehmen des jeweiligen Wirtschaftsbereichs über-
mit tel t . Hierbei dürfen die zusammengefassten Einzelangaben nicht  weniger 
als drei Einheiten betreffen und keine Rückschlüsse auf zusammengefasste 
Angaben von weniger als drei Einheiten ermöglichen. 

Die Pflicht zur Geheimhaltung besteht auch für Personen, die Einzelangaben 
erhalten. 

Hilfsmerkmale, Identnummer, Löschung, Statistikregister 
Name und Anschrift des Betriebes, Name und Telefonnummer oder EMail
Adressen der Ansprechperson/en sind Hilfsmerkmale, die lediglich der 
technischen Durchführung der Erhebung dienen. In den Datensätzen mit  
den Angaben zu den Erhebungsmerkmalen werden diese Hilfsmerkmale 
nach Abschluss der Überprüfung der Erhebungs und Hilfsmerkmale auf ihre 
Schlüssigkeit und Vollständigkeit gelöscht. Angaben zu den Erhebungsmerk
malen werden solange verarbeitet  und gespeichert , wie dies für die Erfül lung 
der gesetzlichen Verpflichtungen erforderlich ist. 

Name und Anschrift des Betriebes sowie die Identnummer werden zusammen 
mit den Angaben zu den Erhebungsmerkmalen „tätige Personen“ und „Um
satz“  im Unternehmensregister für stat ist ische Verwendungszwecke (Stat is-
tikregister) gespeichert (§13 Absatz 1 BStatG in Verbindung mit §1 Absatz 1 
Stat ist ikregistergesetz). 

Die verwendete Identnummer dient  der Unterscheidung der in die Erhebung 
einbezogenen Betriebe sowie der rationellen Aufbereitung und besteht aus 
einer frei vergebenen laufenden Nummer. Die Identnummer darf in den 
Datensätzen mit den Angaben zu den Erhebungsmerkmalen bis zu 30 Jahren 
aufbewahrt werden. Danach wird sie gelöscht. 

Rechte der Betroffenen, Kontaktdaten der/des Datenschutzbeauftragten, 
Recht auf Beschwerde 
Die Auskunftgebenden, deren personenbezogene Angaben verarbeitet 
werden, können 
– eine Auskunft nach Artikel 15 DSGVO, 
– die Berichtigung nach Artikel 16 DSGVO, 
– die Löschung nach Artikel 17 DSGVO sowie 
– die Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DSGVO 
der jeweils sie betreffenden personenbezogenen Angaben beantragen oder 
der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Angaben nach Artikel 21 DSGVO 
widersprechen. 

Die Betroffenenrechte können gegenüber jedem zuständigen Verantwort l ichen 
geltend gemacht  werden. 
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Sollte von den oben genannten Rechten Gebrauch gemacht werden, prüft die 
zuständige öffent l iche Stel le, ob die gesetzl ichen Voraussetzungen hierfür 
erfül l t  sind. Die ant ragstel lende Person wird gegebenenfal ls aufgefordert , ihre 
Ident ität  nachzuweisen, bevor weitere Maßnahmen ergriffen werden 

Fragen und Beschwerden über die Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestim
mungen können jederzeit an die behördliche Datenschutzbeauftragte oder 
den behördlichen Datenschutzbeauftragten des verantwortlichen statis
tischen Amtes oder an die jeweils zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde 
gerichtet werden (Artikel 77 DSGVO). Deren Kontaktdaten finden Sie unter 

ht tps:/ / www.stat ist ikportal .de/ de/ datenschutz. 

Beachten sie folgende Hinweise 

Einhaltung der Termine, Schätzungen 
Der Wert der Erhebungen hängt wesentlich von ihrer Aktualität ab. Da die 
Berichte der Betriebe innerhalb bestimmter Fristen geprüft und aufbereitet 
werden müssen, sind die vorgesehenen Einsendetermine unbedingt  einzuhal-
ten. Angaben, die zum Meldetermin noch nicht vorliegen, sind auf Grund der 
eingetretenen betriebl ichen Entwicklung nach bestem Wissen zu schätzen und 
mit einem Hinweis im Feld Bemerkungen kenntlich zu machen. 

Keineswegs sol len die bereits für den Vormonat  gemeldeten Daten übernom-
men werden. Rechtzeit ig vorl iegende sorgfält ige Schätzungen sind für die Sta-
tistik wertvoller als verspätet eintreffende, auf den Euro genaue Angaben. 

Bei nachträgl ichen Bericht igungen einer Monatsmeldung ist  der Monat  anzu-
geben, auf den sie sich beziehen. Bericht igungen dürfen keinesfal ls dadurch 
vorgenommen werden, dass der Differenzbetrag mit  dem Ergebnis eines 
späteren Monats saldiert  wird. 

Zur Vermeidung von Rückfragen wird gebeten, auffällige Veränderungen 
der gemeldeten Zahlen gegenüber dem Vormonat durch kurze Hinweise 
(z.B. auf Kurzarbeit, Ausfalltage, Betriebsferien, Streiks, Aussperrungen, 
Veränderungen der Auftragslage usw.) zu erläutern. 

Abgrenzung des Berichtskreises 
Zum Bauhauptgewerbe werden Institutionen gerechnet, deren wirtschaftliche 
Tätigkeit überwiegend darin besteht, Hochbauten im Rohbau zu errichten, 
Tiefbauvorhaben auszuführen oder bestimmte Spezialbauarbeiten vorzuneh-
men. Dazu rechnen auch die Renovierung, Instandsetzung und Unterhaltung 
bestehender Hoch, Tief und Spezialbauten sowie das Abbrechen, Sprengen 
und Ent t rümmern und weitere vorbereitende Baustel lenarbeiten. Maßgebend 
für die Zuordnung zum Bauhauptgewerbe ist die „Klassifikation der Wirt-
schaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008)“. 

Der Monatsbericht  im Bauhauptgewerbe umfasst  die bauhauptgewerbl ichen 
Betriebe von Unternehmen des Bauhauptgewerbes und von Unternehmen 
anderer Wirtschaftsbereiche. Die Meldung ist grundsätzlich für den Betrieb 
(einschließlich der zugehörigen ArgenAnteile), nicht für das Unternehmen 
abzugeben. Auskunftsberechtigte Stelle ist die erhebende Stelle des Landes, 
in dem der Betrieb l iegt . 

Erfasst  und nachgewiesen werden im Einzelnen: 
– Einbetriebsunternehmen (das sind Unternehmen, die nur aus einer 

ört l ichen Einheit  bestehen) des Bauhauptgewerbes 
– ört l iche Einheiten (in der Regel nicht  Baustel len) mit  Schwerpunkt  im 

Bauhauptgewerbe, die zu Unternehmen des Bauhauptgewerbes gehören 
– ört l iche Einheiten mit  Schwerpunkt  im Bauhauptgewerbe, die zu Unter-

nehmen mit  Schwerpunkt  im übrigen Produzierenden Gewerbe oder in 
sonstigen Wirtschaftszweigen gehören, sofern sie Bauleistungen für den 
Markt  erbringen 

– ört l ich get rennte Hauptverwaltungen von Unternehmen des Bauhaupt-
gewerbes 
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Nicht als Betrieb zählen: 

– ört l ich get rennte reine Hil fsbetriebe ohne bauhauptgewerbl iche 
Tätigkeit (Ziegelei, Sägewerk, Kiesgrube); wenn diese örtlichen Ein-
heiten mit  Schwerpunkt  im Bergbau oder im Verarbeitenden Gewerbe 
tät ig sind, werden sie im Bergbau und im Verarbeitenden Gewerbe als 
Betriebe erfasst  

– Verkaufsbüros ohne bauhauptgewerbliche Tätigkeit 
– örtlich getrennte Abteilungen, die Dienstleistungstätigkeiten ein-

schl ießl ich Wohnungsvermietung ausüben 
– reine Handelsabteilungen (soweit  vom Vert rieb eigener Erzeugnisse 

trennbar); Transportabteilungen, die überwiegend für Dritte arbeiten, 
und sonstige Abteilungen, die Dienstleistungen, wie etwa Vermietung 
und Verpachtung betrieblicher Anlagen, Wohnungsvermietung und Lea-
sing, erbringen 

Erhoben werden nur die im Baugewerbe tät igen Bereiche der Betriebe mit  
ihrer inländischen Bautät igkeit . 

Ausnahme: Die tätigen Personen und die Umsätze sind auch für die ande-
ren Bereiche (z. B. Handel, Dienst leistungen) zu melden. 

Hinweise zur Einbeziehung von Arbeitsgemeinschaften 
Ist der Baubetrieb an Argen beteiligt, so sind von diesem Betrieb alle 
erfragten Merkmale wie für einen normalen Baubetrieb zu melden, also 
einschließlich der zugehörigen Argen-Anteile. 

Die Arge meldet grundsätzlich nicht selbst , um Doppelzählungen zu 
vermeiden. Bei den einzelnen Merkmalen sind folgende Angaben in der 
Berichterstat tung des Betriebes anzuzeigen. 

Tätige Personen: 
– Personal, das von einer Arge selbst eingestellt wurde, sowie das von 

den Arge Partnern an die Arge abgestellte Personal ist in die Bericht
erstat tung der Partner einzubeziehen. 

Entgeltsummen: 
– Effektiv gezahlte Entgeltsummen an die tätigen Personen einer Arge. 

Dies ist unabhängig davon zu sehen, ob die Entlohnung von einer Arge 
oder von Partnerfirmen erfolgt . 

Auftragseingänge: 
– Eingegangene fest akzeptierte Bauaufträge 

Arbeitsstunden: 
– Geleistete Arbeitsstunden der tätigen Personen einer Arge 

Umsätze: 
– Steuerbare Umsätze bei ArgePartnern (z.B. berechnete Entgelte für an 

die Arge abgestelltes Personal) in Verbindung mit einer Arge sind in die 
Berichterstat tung einzubeziehen. 

– Vert ragl ich festgelegte Ergebnisanteile für Partnerleistungen 
(Gesellschafterbeiträge) sind keine steuerbaren Umsätze, daher keine 
Berücksicht igung in der Umsatzmeldung. 

– Steuerbare und damit meldepflichtige Umsätze bei den ArgePartnern: 
Leistungen der ArgePartner gegenüber der Arge. Diese dürfen nicht 
durch den Ergebnisanteil abgegolten sein. Die Abgeltung muss in 
diesem Fall durch Vorab oder zusätzliche Vergütung der Arge nach 
erbrachter Leistung besonders erfolgen. 

– Erträge aus Schlussabrechnungen von Argen (z. B. Erlöse aus Gerätever
kauf ) sind kein baugewerbl icher Umsatz. 
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Das Amt für Statistik  
Berlin-Brandenburg 
 
 

Das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg 
ist für beide Länder die zentrale Dienst-
leistungseinrichtung auf dem Gebiet der 
amtlichen Statistik. Das Amt erbringt Ser-
viceleistungen im Bereich Information und 
Analyse für die breite Öffentlichkeit, für  
alle gesellschaftlichen Gruppen sowie für 
Kunden aus Verwaltung und Politik, Wirt-
schaft und Wissenschaft. Kerngeschäft 
des Amtes ist die Durchführung der ge-
setzlich angeordneten amtlichen Statisti-
ken für Berlin und Brandenburg. Das Amt 
erhebt die Daten, bereitet sie auf, inter-
pretiert und analysiert sie und veröffent-
licht die Ergebnisse. Die Grundversor-
gung aller Nutzerinnen und Nutzer mit 
statistischen Informationen erfolgt unent-
geltlich, im Wesentlichen über das Inter-
net und den Informationsservice. Dane-
ben werden nachfrage- und zielgruppen-
orientierte Standardauswertungen zu 
Festpreisen angeboten. Kundenspezifi-
sche Aufbereitung/Beratung zu kostende-
ckenden Preisen ergänzt das Spektrum 
der Informationsbereitstellung. 
 
 

Amtliche Statistik im Verbund 
Die Statistiken werden bundesweit nach 
einheitlichen Konzepten, Methoden und 
Verfahren arbeitsteilig erstellt. Die Statisti-
schen Ämter der Länder sind dabei grund-
sätzlich für die Durchführung der Erhe-
bungen, für die Aufbereitung und Veröf-
fentlichung der Länderergebnisse zustän-
dig. Durch diese Kooperation in einem 
„Statistikverbund“ entstehen für alle Län-
der vergleichbare und zu einem Bundes-
ergebnis zusammenführbare Erhebungs-
resultate. 
 

Produkte  
und Dienstleistungen 
 
 
Informationsservice 

info@statistik-bbb.de 
Tel. 0331 8173 -1777 
Fax 0331 817330 - 4091 
Mo–Do 8:00–15:30 Uhr, Fr 8:00–13:30 Uhr 
Statistische Informationen für  
jedermann sowie maßgeschneiderte  
Aufbereitung von Daten über Berlin und 
Brandenburg, Auskunft, Beratung,  
Pressedienst. 

 

Standort Potsdam 
Steinstraße 104–106, 14480 Potsdam 

 
 

Standort Berlin 
Alt-Friedrichsfelde 60, 10315 Berlin 

 
Internet-Angebot 

www.statistik-berlin-brandenburg.de  
mit aktuellen Daten, Pressemitteilungen,  
Statistischen Berichten zum kostenlosen  
Herunterladen, regionalstatistischen Informa-
tionen, Wahlstatistiken und -analysen sowie  
einem Überblick über das gesamte Leis-
tungsspektrum des Amtes. 

 
Statistische Berichte 

mit Ergebnissen der einzelnen Statistiken in 
Tabellen in tiefer sachlicher Gliederung und 
Grafiken zur Veranschaulichung von Entwick-
lungen und Strukturen. 

 
Statistische Bibliothek 

Alt-Friedrichsfelde 60, 10315 Berlin 
bibliothek@statistik-bbb.de 

Datenangebot  
aus dem Sachgebiet 
 
 
Informationen zu dieser Veröffentlichung 

Referat 31 
Tel. 0331 8173 - 3057  
baugewerbe@statistik-bbb.de 

 

Weitere Veröffentlichungen zum Thema 
Statistische Berichte: 
 Baugewerbe im Land Brandenburg 

Ergebnisse der Ergänzungserhebung im 
Bauhauptgewerbe, der jährlichen Erhe-
bung im Ausbaugewerbe und der Investiti-
onserhebungen 
E II 2 / E III 2 - jährlich 

 
Ergebnisse dieser Statistik für das Bundes-
gebiet sind den Veröffentlichungen des Sta-
tistischen Bundesamtes „Ausgewählte Zah-
len für die Bauwirtschaft“ (monatlich) sowie 
der Fachserie 4, Reihe 5.1, „Beschäftigung 
und Umsatz der Betriebe im Baugewerbe“ 
(jährlich) zu entnehmen. 
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